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Von Alois Riehl stammt der beherzigenswerte Satz: „Nur wer sein Denken vor-
zugsweise an Sprachen erzogen und an die Regeln der Grammatik gewöhnt hat, mag 
auch von den Regeln des Geschehens in der Natur Ausnahmen für möglich halten 
oder die Naturgesetze bloß als Text-Interpretationen der Naturforscher betrachten“ 
(Ders.: Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart, Leipzig 1903, S. 264 f.). Ist dies 
die ahnungsvoll vorweggenommene Position des Wiener Kreises, dann kontrastiert 
dieser Mischung von Impressionismus und Formalismus bei dem Realisten Riehl die 
Einschätzung, daß das „Gesetz der Gravitation ... mit allen Bewegungen der Him-
melskörper und irdischen Fallerscheinungen (zwar, F.-P.H.) noch nicht gegeben (sei, 
F.-P.H.), obgleich es in jeder Fallbewegung enthalten ist. Kein Gesetz kann in eine 
Tatsache rein aufgehen, keines mit der bloßen Summe von Tatsachen gegeben sein, 
obschon es von allen Tatsachen gilt, die unter ihm stehen. Jedes Gesetz ist ein Satz 
mit einem Wenn: zwei Massenpunkte würden sich genau nach dem Gesetze ihrer 
Gravitation annähern, wenn sie allein in der Welt wären“ (S. 260). 
Doch nicht um diese zweifelsohne lesenswerte Publikation soll es hier gehen und 
auch nicht um sein zweibändiges Hauptwerk Der philosophische Kriticismus und seine 
Bedeutung für die positive Wissenschaft, sondern um die kleinen, unscheinbaren Beiträge 
zur Logik, die in zweiter Auflage 1912 bei O.R. Reisland in Leipzig erschienen sind. 
Sie haben es faustdick hinter den Ohren, wie zu demonstrieren sein wird. Und au-
ßerdem: wer liest schon gern 1000 und mehr Seiten im Stück?! Bei Romanen mag 
das ja noch hingehen. Aber wissenschaftliche Fachliteratur in zwei bis drei stattli-
chen Bänden ... Und dann ausgerechnet auch noch Wissenschaftstheoretisches und 
Logisches ... Unwillkürlich schreckt man zurück und schiebt die Scharteken achsel-
zuckend zurück ins Regal. So in diesem speziellen Fall nicht. Denn das Bändchen 
umfaßt lediglich 68 Seiten. Das ist locker zu bewältigen und zwar mit unverhältnis-
mäßig großem Gewinn, heißt mit spürbarem Erkenntniszuwachs. 
Zuvor jedoch: Wer war Alois Riehl? Er kam am 27.4.1844 bei Bozen in Südtirol zur 
Welt. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Bozen und der Matura studierte er 
Philosophie, Geographie und Geschichte an den Universitäten Wien, München, 
Innsbruck und Graz. 1866 legte er das Staatsexamen für das Höhere Lehramt ab. 
1868 Promotion zum Dr. phil. an der Universität Innsbruck, 1870 Habilitation an 
der Universität Graz. Dort war er bis 1873 Privatdozent und hatte danach eine a.o. 
Professur für Philosophie inne. 1870 erschien die Untersuchung Realistische Grundzü-
ge. 1871 folgte die Abhandlung Moral und Dogma und 1872 Über Begriff und Form der 
Philosophie. 1878 wurde Riehl zum o. Professor für Philosophie an der Universität 
Graz berufen. Seit 1882 war er der Nachfolger von Wilhelm Windelband an der 
Universität Freiburg. 1876 und 1879 erschienen die Bände I und II,1 seines Haupt-
werks Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft. 1887 
folgte abschließend der Band II,2. Mit diesem Grundlagenwerk, das sich mit der Ge-
schichte und Methode des philosophischen Kriticismus, den sinnlichen und logischen Grund-
lagen der Erkenntnis und schließlich mit Fragen der Wissenschaftstheorie und Me-
taphysik auseinandersetzte, verfolgte Riehl die Absicht, Philosophie als reine Wis-



senschaft unter Ablehnung metaphysischer Spekulation durchzuführen. Die Meta-
physik sollte durch die positiven Wissenschaften ersetzt werden. Riehl hatte in Frei-
burg einen schweren Stand, weil die Metaphysikkritik seines Zweiteilers in der ka-
tholischen Bischofsstadt als kirchenfeindlich bewertet wurde und entsprechend auf 
wenig Gegenliebe stieß. Konzessionen und Rücksichtnahmen aber hielt er in der 
Wissenschaft für genauso fehl am Platz wie zu befolgende Anstands- und Benimm-
regeln der akademischen und/oder konfessionell gebundenen Sittenwächter und 
Verlagszensoren, die, in der einen Variante, heute freilich mehr als damals den Ton 
in der Szene angeben und gegen den zu verstoßen nicht selten für den davon Be-
troffenen einem Verschwinden in der Versenkung und einem Vergessenwerden im 
intellektuellen Niemandsland gleichkommt. – 1896 erfolgte ein Ruf nach Kiel, 1898 
die Berufung nach Halle/Saale. 1905 trat er die Nachfolge Wilhelm Diltheys auf 
dem Lehrstuhl für Philosophie an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin an. 
1903 erschien Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart, 1904 Immanuel Kant. Alois 
Riehl ist am 21.11.1924 in Neubabelsberg bei Berlin verstorben. – Goethes Credo 
war auch dasjenige Riehls: „Die Hauptsache ist, daß man ein großes Wollen habe 
und Beharrlichkeit, es auszuführen.“ (Vgl. zum Folgenden auch meine Geschichte der 
Logik des 19. Jahrhunderts. Eine kritische Einführung in die Anfänge der Erkenntnis- und 
Wissenschaftstheorie, Würzburg 2000, S. 171-175) 
Daß die Regeln der Grammatik nicht auch diejenigen der Natur und ihrer Wissen-
schaften sind, ist dem einleitenden Zitat zu entnehmen. Daß es darüber hinaus an-
gezeigt ist, „die logische Gliederung einer Aussage von dem grammatischen Aufbau 
des Satzes zu unterscheiden“ hat damit zu tun, daß beispielsweise die Kopula einer-
seits bloß die „sprachliche Funktion“ hat, „der Aussage die Form eines Satzes zu 
geben“ (1). Andererseits besteht die logische Bedeutung der Kopula in ihrer prädi-
kativen Natur. Schließt nämlich das bloße Bindewort „keineswegs die Behauptung 
der Existenz des Subjektes (und der davon abhängigen des Prädikates) des Satzes 
ein“, dann besteht die logische Bedeutung des Wörtchens „ist“ in dem „Wirklich-
sein oder Wahrsein“ (20) des ausgesagten Sachverhalts. Außerdem kommt im Ur-
teilsakt „zur bloßen Vorstellung eines Begriffsverhältnisses die weitere Auffassung 
hinzu, daß dieses Verhältnis allgemeingültig und notwendig sei“ (21). Im Urteil wird 
von einer bloßen Vorstellung behauptet, daß sie eine Beschaffenheit des Wirklichen 
sei. Indem wir urteilen, schreiben wir „dem Inhalte Unabhängigkeit von unserem 
Vorstellen zu, sofern dieses lediglich als subjektive Tätigkeit betrachtet wird. Sooft 
wir urteilen, urteilen wir im Namen Aller, sei es, daß wir den Inhalt unseres Vorstel-
lens auf die gemeinschaftliche, von unserem Bewußtsein unabhängige Wirklichkeit 
beziehen oder ihm allgemeine, für jedes denkende Subjekt verbindliche Gültigkeit 
zuerkennen“ (17): Objektivität, Allgemeinheit und Notwendigkeit. Diese drei Be-
stimmungsstücke sind auf jeden Fall für wissenschaftliches Urteilen charakteristisch. 
Bevor man urteilt, muß man jedoch nach Möglichkeit gedacht haben. Wie verhält es 
sich hiermit? Laut Riehl folgendermaßen: „Im Gegensatz zu den anschaulichen, 
konkreten und darum individuellen Vorstellungen der Sinne und der Einbildungs-
kraft sind die Begriffe gedankliche, abstrakte und daher allgemeine Vorstellungen, 
welche in unserem Bewußtsein die Stelle der anschaulichen vertreten. Diese Sonde-
rung gedanklicher Vorstellungen von den anschaulichen, den Wahrnehmungen und 
Erinnerungsbildern, wird durch die Sprache ermöglicht“ (2). Wort und Bedeutung 



sind, anders als später dann von Wittgenstein vertreten, untrennbar verbunden. Um 
also den Sinn einer Rede zu erfassen, bedarf es keiner Rückübersetzung in Bilder der 
Phantasie. Und stets sind es Begriffe und eben keine Anschauungsbilder, die in Re-
de und Schrift mitgeteilt werden. „Zwar klingen gleichsam die sinnlichen Vorstel-
lungen, deren Stelle das bedeutsame Zeichen vertritt, in unserem Bewußtsein nach 
oder begleiten wie Schatten die Bewegung unseres Denkens. Man könnte das Zei-
chen als den Ausstrahlungsmittelpunkt für die betreffenden anschaulichen Vorstel-
lungen betrachten. Müßten aber diese letzteren jedesmal über die Schwelle des Be-
wußtseins gehoben werden, um das Verständnis der Zeichen zu vermitteln, so wür-
den wir niemals zu jener abgekürzten, verdichteten und darin der Wahrnehmung 
und Phantasie so überlegenen Art des Vorstellens befähigt sein, die wir, im Unter-
schied vom Anschauen, Denken nennen. Während die anschaulichen Vorstellungen 
so verschieden sind wie die Umstände ihrer Erwerbung, sind die begrifflichen, vor-
ausgesetzt nur, daß sie hinlänglich definiert, d.i. durch andere, bekannte Begriffe 
erklärt werden, für jedermann dieselben“ (3). 
Sprachliche Zeichen aber sind für die Bildung von Begriffen auch deswegen unver-
zichtbar, weil ohne jene diese im Bewußtsein nicht festgehalten werden könnten. Er 
„würde schon im Entstehen wieder verschwinden, nämlich von den anschaulichen 
Vorstellungen verdrängt werden“ (4). 
Die „Quelle“ und der „Träger“ abstrakter Vorstellungen oder Begriffe ist also laut 
Riehl die Sprache. Begriffe sind allgemein. Zwar kann der Gegenstand eines Begriffs 
konkret sein, er selbst jedoch kann es nicht, obwohl beispielsweise jedes einmalige 
historische Ereignis zum Gegenstand begrifflicher Erkenntnis werden kann. Man 
hat sich dann eben gedanklich der Notwendigkeit seines Ablaufs versichert, was 
durch einfaches Hinsehen nicht zu bewerkstelligen ist. „Die Begriffe bleiben somit 
abstrakt und allgemein, mag auch ihr Gegenstand individuell, ja einzig in seiner Art 
sein“ (6). 
Die Begriffsbildung beruht auf der Tätigkeit des Verallgemeinerns. Darüber hinaus 
setzt sie „Unterscheidungsfähigkeit“ voraus. Denken nämlich „ist etwas wesentlich 
anderes als sich unvollständig erinnern. Nicht durch Übersehen der Unterschiede, 
durch Absehen von den Unterschieden wird das begrifflich Allgemeine gewonnen“ 
(7). Mithin ist das Bilden der Begriffe einerseits zwar eine Befreiung von den Fesseln 
der Anschauung, andererseits gewinnt die Unübersichtlichkeit des bloß Angeschau-
ten durch sie eine klare Kontur. In summa: „Außer dem Universum seiner Wahr-
nehmungen und anschaulichen Vorstellungen gibt es sonach für den Menschen ein 
Universum von Bedeutungen, das er sich selbst geschaffen hat. Das Mittel dazu war 
ihm die Sprache. Die Beziehung der Welt der Bedeutungen auf die Welt der An-
schauungen bildet sein Erkennen“  (8). 
Man sollte sich allerdings davor hüten, die empirische Allgemeinheit mit der begriff-
lichen zu verwechseln. Zur ersteren „gelangen wir durch generalisierende Abstrakti-
on, durch Hervorhebung des Übereinstimmenden in einer Mehrzahl von Fällen, die 
dadurch zu einem Begriffe zusammengefaßt werden“: sogenannte All-Sätze. Die „be-
griffliche Allgemeinheit“ hingegen „wird durch analysierende Abstraktion erreicht, 
durch Zurückführung des in der Vorstellung Gegebenen auf das Einfache und 
Denknotwendige. (...) Empirisch-allgemeine Sätze sind als Ausdruck übereinstim-
mend wiederkehrender Beobachtungen und Erfahrungen material (= die Häufigkeit 



der weißgefiederten Schwäne Sir Karl Poppers innerhalb seines additiv-
falsifikatorischen Wissenschaftsverständnisses, F.-P.H.), begrifflich-allgemeine for-
mal; sie dienen zur Erklärung der Erscheinungen, und ist mit ihrer Hilfe eine be-
stimmte einzelne Erscheinung zum Verständnis gebracht, so haben wir damit auch 
schon das Verständnis aller Erscheinungen derselben Art erzielt“ (34). 
Mit Folgendem hat übrigens – ein Anachronismus – der Frühgeborene Riehl dem 
Spätgeborenen Popper eine präzise und knappe erklärende Korrektur hinsichtlich 
seiner desolaten Wissenschaftsauffassung ins Stammbuch geschrieben: „Aus der 
empirischen Allgemeinheit läßt sich die begriffliche auf direktem Wege nicht herlei-
ten. Selbst die erschöpfende Aufzählung der Fälle, wo diese überhaupt möglich ist, 
gibt unserem Urteile noch keine strenge Allgemeingültigkeit“. Das sah auch Popper 
so, allerdings sozusagen mit umgekehrtem Vorzeichen, weil er, unter unkritischer 
Zugrundelegung der empirischen Allgemeinheit, die streng begriffliche gar nicht erst 
ins Auge zu fassen vermochte. Es „bedarf“, so fährt Riehl fort, „dazu jederzeit der 
Unterordnung der Fälle unter einen begrifflichen Satz, ein mathematisches Naturge-
setz; haben wir aber einmal einen solchen Satz, so ist wieder die Aufzählung der 
Fälle entbehrlich geworden“ (ebd.). Empirisch unterfütterte All-Sätze sagen also 
lediglich aus, daß eine in ihrer Eigenart übrigens nach wie vor unverstandene Tatsa-
che wie auch immer eingeschränkt und folglich bloß vorbehaltlich gültig ist. Begriff-
liche Verallgemeinerungen wissen, auf Grund der vorgenommenen Identifizierung 
ihres Gegenstandes, den Grund seiner Begreiflichkeit auszumachen und zu benen-
nen. Sie drücken nichts anderes als das Gesetz aus, „das alles Besondere, das sich 
aus ihm entwickeln läßt, zugleich in sich enthält“ (37). Folglich gilt die „gewöhnliche 
Regel, daß Verminderung des Inhaltes gleichbedeutend ist mit Vergrößerung des 
Umfanges eines Begriffes (...) nur von der äußerlichen, mechanischen Abstraktions-
weise durch Wegdenken, nicht von jener wesenhaften Abstraktion, die das einheitli-
che Gesetz zusammengehöriger Begriffe und Objekte hervorhebt“ (ebd.). 
Hinsichtlich mathematischer Objekte, wie nicht allein Riehl sie versteht, sondern 
wie auch die moderne Mathematik sie zu fassen gewohnt ist, gilt also, daß dort, wo 
„wir die Objekte unserer Begriffe selbst erzeugen, – richtiger: wo es sich gar nicht 
um die Objekte selbst handelt, sondern um die Vorstellungsart von Objekten über-
haupt, wie in der Mathematik, da beherrschen wir eben dadurch auch alle Bedin-
gungen der Spezifikation des höheren Begriffes in seine niederern, und alle Aussa-
gen über diese Begriffe sind (selbstredend, ist man geneigt zu sagen, F.-P.H.) not-
wendig von eben derselben strengen Allgemeingültigkeit“ (ebd.). Nur konsequent, 
daß Riehl vor diesem Hintergrund dafür plädiert, den „Logikkalkül, die Verwand-
lung alles Schließens in Rechnen“ als „einen neuen Zweig der Mathematik“ anzuse-
hen und nicht als das, „was er nach der Meinung seiner Urheber sein soll, eine all-
gemeine Theorie der Schlußfolgerungen“ (59 f.). 
Hinsichtlich naturwissenschaftlicher Objekte und ihrer eingesehenen Gesetzmäßig-
keiten schließlich gilt etwas ganz anderes: „Wären uns auch sämtliche Planeten (und 
planetarische Körper wie Monde u. dgl.) bekannt, und ließen sich unsere Beobach-
tungen ins Unendliche vervielfältigen – eine Voraussetzung, die in ihren beiden Tei-
len nicht zutrifft –, noch immer würden wir nicht berechtigt sein, zu sagen: was ein 
Planet ist, muß sich nach den Keplerschen Gesetzen um die Sonne bewegen. Das 
Newtonsche Anziehungsgesetz dagegen macht diese Folgerung auch ohne Vollstän-



digkeit der Erfahrung notwendig. Dieses Gesetz, ein Lehrsatz der theoretischen 
Mechanik, welcher die Wurfbewegung eines Körpers aus ihren elementaren Antrie-
ben konstruiert, steht vor aller weiteren Erfahrung fest, weil es nicht von zahllosen 
einzelnen Erfahrungen abstrahiert, sondern durch Zerlegung des in jeder möglichen, 
hierher gehörigen Erfahrung Wesentlichen ermittelt ist. Es befähigt uns daher zur 
Voraussage, daß es überall gelten werde, wo seine Bedingungen erfüllt sind, und in 
der Art, in welcher sie erfüllt sind; hat also absolute, von der Zahl der Fälle seiner 
Anwendung unabhängige Allgemeingültigkeit“ (36). 


